
 

Teilnahmebedingungen des Podcast-Wettbewerbs zu den 
Wiener Thesen zur Sprachenpolitik: 

„Vielfalt schafft Chancen! Die Wiener Thesen zur Sprachenpolitik in meinem Berufsalltag“ 

Einsendestart: 1. November 2024  

Einsendeschluss: 1. März 2025  

Vom 28.07. bis 01.08.2025 findet in Lübeck die Internationale Tagung der Deutschlehrer:innen 

statt. 

Im Rahmen der IDT 2025 sollen mit dem Wettbewerb „Vielfalt schafft Chancen! Die Wiener 

Thesen zur Sprachenpolitik in meinem Berufsalltag“ die Wiener Thesen und ihre Bedeutung für 

das Lehren und Lernen von Deutsch sichtbar gemacht werden. Wir wollen würdigen, wie 

Lehrkräfte mit Blick auf die Wiener Thesen weltweit sprachenpolitisch handeln.  

 

Teilnehmende 

• Mitmachen können Lehrkräfte an Schulen (alle Schulstufen) und Lehrende aus dem 

akademischen Bereich aus der ganzen Welt, die sich mit der Vermittlung und 

Erforschung der deutschen Sprache beschäftigen.  

• Die Einreichungen sollen in Teams von 2 bis max. 4 Personen erfolgen. 

Kriterien 

Die Einreichungen werden nach folgenden Kriterien bewertet: 

1. Bezug zum Thema  

2. Verständlichkeit des Gesprochenen und Aufnahmequalität 

3. Nachvollziehbarer Aufbau des Podcast 

4. Qualität des Inhalts 

5. Kreativität und Originalität 

 

Preise 

Eine Jury aus Fachleuten wählt die drei besten Einreichungen aus. Die drei Hauptpreise sind 

mit bis zu 500,00 € dotiert. Die Verleihung des Preises findet im Rahmen der IDT 2025 statt. 

 

Technische Eckdaten 

• Bitte reichen Sie Ihren Beitrag in Form eines Podcast ein. Bei einem Podcast handelt es 

sich um eine Audiodatei, die üblicherweise im Internet heruntergeladen oder gestreamt 

wird.  

• Der Podcast sollte max. 5 Minuten lang sein und im MP3-Format (128 kbps) vorliegen.  

• Tipp: Eine kostenlose Software für die Aufnahme und das Schneiden von Audiodateien 

ist Audacity.  

• Es sind verschiedene Podcast-Varianten möglich: Monolog, Gesprächsrunde, 

Interview… 

 



 

Einreichprozedere  

• Einsendestart ist der 1. November 2024, 9:00 Uhr (MEZ).  

• Einsendeschluss ist der 1. März 2025, 18:00 Uhr (MEZ).  

• Verspätete Einreichungen können nicht berücksichtigt werden.  

• Pro Team darf nur ein Podcast eingereicht werden.  

• Der Podcast wird per E-Mail an podcast@idt-2025.de eingereicht mit dem Betreff 

“Einsendung Podcast-Wettbewerb”. 

• Geben Sie in der E-Mail folgende Informationen an:  

o In der E-Mail benennt jedes Team eine verantwortliche Person, die die 

Einreichung durchführt und für Nachfragen zur Verfügung steht. Diese Person 

muss volljährig, geschäftsfähig und rechtsfähig sein. 

o Bitte nennen Sie auch die Namen und Herkunftsländer aller weiteren 

Teilnehmenden sowie die Institution(en), an denen Sie arbeiten.  

o Geben Sie zudem den Titel des Podcasts an und schicken Sie eine 

Kurzbeschreibung (max. 100 Wörter). 

• Die Jury behält sich vor, Podcasts, die dem Aufruf nicht entsprechen oder den 

Grundsätzen des IDV zuwiderlaufen, vom Wettbewerb auszuschließen. 

Preisvergabe  

• Bis zum 2. Juni 2025, 18:00 (MEZ) kontaktiert die Wettbewerbs-Jury die Gewinner.  

• Die Preisverleihung erfolgt während der IDT 2025 unabhängig von der Anwesenheit des 

Podcastteams.  

• Die Preise gehen an das gesamte Podcastteam. 

Persönlichkeitsrechte und Datenschutz 

• Die personenbezogenen Daten der Einreichenden werden ausschließlich zur 

Abwicklung des Wettbewerbs und dessen Präsentation in der Öffentlichkeit verwendet. 

Sie werden vertraulich behandelt, sind für Dritte nicht einsehbar und werden nicht 

weitergegeben. 

• Die Beiträge der Teilnehmenden sowie die Daten der Teilnehmenden werden in der 

Regel sechs Monate nach Abschluss des Wettbewerbs gelöscht. Bitte beachten Sie, 

dass einmal im Internet veröffentlichte Beiträge oft nicht mehr gelöscht werden 

können. Steuerrechtlich relevante Daten müssen aufgrund gesetzlicher 

Aufbewahrungsfristen zehn Jahre gespeichert werden (§ 147 AO). 

• Die Einreichenden garantieren, dass bei der Darstellung von Personen keine 

Datenschutz- oder sonstigen Persönlichkeitsrechte verletzt werden.  

• Die Einreichenden werden die IDT unverzüglich darüber in Kenntnis setzen, wenn die 

Einwilligung der betroffenen Personen widerrufen und die Löschung der persönlichen 

Daten beantragt wird. Die IDT und die Einreichenden verpflichten sich, alle nötigen 

Maßnahmen zu setzen, die Teilnahme am Wettbewerb trotz Widerrufs nach Kräften zu 

ermöglichen. 

• Sollten die Rechte Dritter nicht gewahrt werden, wird sich das Tagungskomitee an den 

Einreichenden schad- und klaglos halten. 

• Die eingereichten Werke dürfen nicht gegen die geltende europäische Gesetzgebung 

und ethische Standards verstoßen. 

 

 



 

Geistiges Eigentum  

• Die Einreichenden garantieren, dass sie alle Rechte an dem Podcast besitzen. Es darf 

kein fremdes Tonmaterial, etc. verwendet werden, ohne die Rechte dafür nachweislich 

erworben zu haben. Empfohlen werden Creative-Commons-Lizenzen. Für den Bereich 

Musik findet sich zum Beispiel unter https://kreativfilm.tv/quellen-gemafreie-musik-

kostenlos/ eine Vielzahl an hilfreichen Tipps. Ähnliches gilt für nicht eigenständig 

produzierte Geräusche, die im Podcast vorkommen. 

• Die Teilnehmer:innen räumen der Tagungsleitung die räumlich, zeitlich und inhaltlich 

unbeschränkten, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte (Werknutzungsbewilligung im 

Sinne des § 24 Abs 1 erster Satz UrhG) einschließlich dem Recht zur Bearbeitung an 

den eingesandten Podcasts für den Wettbewerb und die Nachberichterstattung 

darüber ein. 

• Davon sind folgende Rechte umfasst: 
o das Recht, das eingereichte Tonmaterial in jedem, wenn auch stets 

bestmöglichen technischen Format öffentlich aufzuführen, 

o das Recht, das eingereichte Tonmaterial im Internet auf Websites und Social- 

Media-Kanälen der IDT 2025 der Öffentlichkeit in elektronischer Form zur 

Verfügung zu stellen, 

o das Recht, das eingereichte Tonmaterial zu vervielfältigen und nicht-
kommerziell zu verbreiten, 

o das Recht, das eingereichte Tonmaterial zu Promotionszwecken, die den 
Wettbewerb betreffen, in Ausschnitten abzuspielen, 

o das Recht, das eingereichte Tonmaterial in Ausschnitten zu verwenden, mit 

anderen Bildern, Texten oder Grafiken zu kombinieren. 

• Diese Rechtseinräumung erfolgt unentgeltlich. 

• Sollten die Rechte Dritter nicht gewahrt werden, wird sich die Tagungsleitung an den 

Einreichenden schad- und klaglos halten. 

Vorzeitige Beendigung des Wettbewerbs 

• Die Tagungsleitung behält sich vor, den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt ohne 

Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen und zu beenden. Von 

dieser Möglichkeit macht die Tagungsleitung insbesondere dann Gebrauch, wenn aus 

technischen Gründen oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße 

Durchführung des Wettbewerbs nicht gewährleistet werden kann  

Haftung 

• Die Tagungsleitung übernimmt keinerlei Haftung für den Verlust oder eventuelle 

Beschädigungen an den eingereichten Audiodateien. 

• Die Haftung des Verantwortlichen für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Die 

Haftung ist jedenfalls beschränkt auf den Betrag von EUR 2.500,00. 

 
Rechtswahl und Gerichtsstand 

• Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und 

Verweisungsnormen. Im Streitfall wird als Erfüllungsort und Gerichtsstand Lübeck 

vereinbart. 

 



 

Offene Fragen? 

Bei Fragen zum Wettbewerb bitten wir um Kontaktaufnahme unter podcast@idt-2025.de. 

Verantwortliche für den Podcast-Wettbewerb: Sprachenpolitische Kommission im IDV  

 

mailto:podcast@idt-2025.de.

